
Satzung 
 

§ 1 Allgemeines 
 
1. Der Landesangelverband Schleswig-Holstein e.V. (LAV) ist unter VR 2354 KI beim Amtsgericht Kiel 

eingetragen. Sitz und Erfüllungsort ist Kiel. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

2. Die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten der Mitglieder, Mitarbeiter 
und Dritter erfolgt nur im Rahmen der Datenschutz-Grundverordnung sowie des Bundesdatenschutz-
gesetzes und soweit es zur Erfüllung des Satzungszweckes erforderlich ist oder eine Einwilligung des 
Betroffenen vorliegt. Zum weiteren Umgang mit personenbezogenen Daten erlässt der LAV durch das 
Präsidium eine Datenschutzordnung. 

 

3. Die Satzung gilt gleichberechtigt für alle Personen im LAV. Lediglich zur besseren Verständlichkeit 
bezeichnet sie Ämter durchgehend in der grammatikalisch männlichen Form. 

 
 

§ 2 Zweck 
 
1. Der LAV ist ein auf Verbundenheit zur Natur und zur nachhaltigen Sicherung des Angelns aufgebauter 

Zusammenschluss von Angelvereinen in Schleswig-Holstein. Zwecke sind die Förderung des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes und des Landesnatur-
schutzgesetzes sowie die Förderung der Jugendhilfe. 

 

2. Die Zwecke werden insbesondere erreicht durch 
 

a. die Vertretung fischereilicher Interessen der Mitglieder durch Beteiligung an relevanten Themen und 
Verfahren, konstruktive Zusammenarbeit mit Behörden, politischen Parteien, Vereinen und sonstigen 
Organisationen sowie Beratung und Unterstützung, 

b. das Schaffen, Verbessern und Erhalten einer artenreichen, heimischen und gesunden Tier- und 
Pflanzenwelt an den Gewässern, möglichst verbunden mit Besitz- oder Eigentumserwerb, 

c.  die Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen zur Entwicklung einer kame-
radschaftlichen, einsatzfreudigen, verantwortungsbewussten und dem Naturschutzgedanken ver-
pflichteten Zusammenarbeit unter den Vereinen. Hierbei wird besonderer Wert auf die Förderung Ju-
gendlicher und ihre Integration in die Vereinsarbeit gelegt; 

d. die Aus- und Fortbildung in fischerei- und gewässerrelevanten Bereichen, 
e. die Information der Öffentlichkeit über Aufgaben, Inhalte und Ziele des Angelns als naturverträgliche, 

nachhaltige Nutzung auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse; 
f. die Förderung und Pflege des Castingsportes. 
 

3. Der LAV verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Er ist selbstlos tätig, wahrt parteipolitische, religiö-
se und weltanschauliche Neutralität und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mit-
glieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Mittel des Vereins dürfen nur für sat-
zungsmäßige Zwecke verwendet werden. Niemand darf durch Ausgaben, die dem Zweck des Ver-
eins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 
 

§ 3 Mitgliedschaft 
 
1. Die Aufnahme ist beim Präsidium zu beantragen. Sie kann ohne Begründung abgelehnt werden. Mit-

glieder haben Anspruch auf Beratung in Fischerei-, Gewässer- und Vereinsbelangen. Sie unterstüt-
zen den LAV bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach besten Kräften, wahren dessen Ansehen, halten 
Satzung und Beschlüsse ein, leisten festgesetzte Zahlungen und teilen dem LAV Änderungen ihrer 
relevanten Daten unaufgefordert unverzüglich mit, insbesondere zu ihrem vereins- und steuerrechtli-
chen Status. Für Gewässer darf ohne Einwilligung des LAV kein Mitglied konkurrierende Angebote 
abgeben oder annehmen. 

 

2. Ordentliche Mitglieder können Vereine mit fischereilichem Bezug werden, die sich dieser Satzung 
unterwerfen und nach ihrer Satzung die Voraussetzungen für eine Anerkennung ihres Zweckes als 
„gemeinnützig“ im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung erfüllen. 
Sie melden dem LAV zur Feststellung der Beitragshöhe und des Stimmrechtes die Anzahl der in ih-
nen jeweils am 1. Januar organisierten Mitglieder. Der LAV ist berechtigt, die Angaben zu überprüfen. 
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Die ordentlichen Mitglieder und ihre Vereinsmitglieder mit gültigem Beitragsnachweis sind bei Aus-
übung der satzungsgemäßen Tätigkeit im Rahmen der bestehenden Versicherungsverträge haft-
pflichtversichert. 

 

3. Fördernde Mitglieder unterstützen den LAV ideell. Sie haben Sitz- und Rederecht in der Hauptver-
sammlung, jedoch kein Stimmrecht. 

 

4. Die Ehrenmitgliedschaft kann der Verbandsausschuss Personen verleihen, die sich um den LAV oder 
die Fischerei besonders verdient gemacht haben. Sie haben Sitz- und Rederecht in der Hauptver-
sammlung. Ehrenmitglieder, die für mindestens drei Amtszeiten Präsident des LAV waren, führen die 
Bezeichnung „Ehrenpräsident“. 

 

5. Mit Einwilligung des Verbandsausschusses können Kreisverbände als ordentliche Mitglieder aufge-
nommen werden. Sie bestehen aus Mitgliedsvereinen mit Sitz in dem Kreis oder der kreisfreien Stadt. 
Der Beitritt von Vereinen als ordentliches Mitglied zum LAV begründet auch die Mitgliedschaft in ei-
nem für ihren Sitz örtlich zuständigen Kreisverband. Der Verbandsausschuss kann in Ausnahmen 
einwilligen. 

 

6. Die Mitgliedschaft erlischt durch Kündigung, Auflösung, rechtskräftigen Verlust der Anerkennung der 
Gemeinnützigkeit oder Tod. Eine ordentliche Kündigung ist bis zum 31. Dezember eines Jahres mit 
Wirkung zum Ende des nächsten Jahres zu erklären. Sie beendet auch die Mitgliedschaft im Kreis-
verband. Eine außerordentliche Kündigung (Ausschluss) kann aus wichtigem Grund nach Anhörung 
durch das Präsidium erfolgen, insbesondere wenn das Mitglied: 

a. der Satzung, Ordnungen oder Beschlüssen des LAV zuwiderhandelt, 
b. eine direkte oder indirekte Schädigung des LAV begangen hat oder zu begehen versucht, zur Schädi-

gung anstiftet oder Beihilfe leistet, 
c.  durch sein Verhalten dem Ansehen des Angelns oder seiner Vereinigungen Schaden zufügt, zuzufü-

gen versucht, dazu anstiftet oder Beihilfe leistet, 
d. das Vermögen des ordentlichen Mitglieds liquidiert wird. 
 

7. Bei geringerem Fehlverhalten kann das Präsidium eine Ermahnung, eine Geldzahlung oder ein zeit-
weiliges Ruhen der Mitgliederrechte aussprechen. 

 

8. Die Entscheidung nach Abs. 6 Satz 3 oder Abs. 7 ist unverzüglich begründet mitzuteilen. Auf einen 
binnen vier Wochen nach Zustellung zu stellenden Antrag wird diese vom Verbandsausschuss ver-
einsintern abschließend überprüft. Bis zur Entscheidung ruhen die Mitgliedsrechte. 

 

9. Der LAV haftet für fahrlässig verursachte Schäden, die Mitglieder bei der Ausübung des Vereinszwek-
kes, bei der Teilnahme an Veranstaltungen oder durch die Benutzung von Anlagen oder Einrichtun-
gen des LAV erleiden, sofern diese von einer Versicherung erfasst sind. 

 
 

§ 4 Organe, Beschlüsse, Niederschriften und Form 
 
1. Organe sind das Präsidium, der Verbandsausschuss und die Hauptversammlung. 
 

2. Jede form- und fristgerecht einberufene Versammlung oder Sitzung ist beschlussfähig, unabhängig 
von der Anzahl der anwesenden Stimmberechtigten. Beschlüsse und Wahlen werden mit einfacher 
Mehrheit vorgenommen, sofern nicht eine Rechtsvorschrift oder die Satzung etwas anderes vor-
schreibt. Maßgeblich ist immer die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Sie sind für alle Mitglieder 
und Organe bindend. Abstimmungen erfolgen auf Verlangen von mindestens einem Zehntel geheim. 
Antragsberechtigt sind die Stimmberechtigten. 

 

3. Nicht auf der Tagesordnung enthaltene Angelegenheiten können behandelt werden, wenn sie durch 
einen Tagesordnungspunkt gedeckt sind oder wenn eine Mehrheit von mindestens zwei Dritteln eine 
Dringlichkeit anerkennt. 

 

4. Über den wesentlichen Inhalt und Verlauf von Versammlungen und Sitzungen sind Niederschriften zu 
fertigen, nach Unterzeichnung durch den Leiter sowie den Protokollführer binnen acht Wochen den 
Organmitgliedern bekannt zu geben und aktenmäßig zu verwahren. Erfolgt binnen vier Wochen nach 
Bekanntgabe kein Einspruch, so gelten sie als genehmigt. Folgt das Präsidium einem Einspruch nicht 
legt er ihn bei nächster Gelegenheit dem Organ zur Entscheidung vor. 
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5. Für Anträge, Beschlüsse, Ladungen, Niederschriften, sonstige Erklärungen und Mitteilungen reicht die 
Textform. Beschlüsse und Wahlen können in dringenden Angelegenheiten auch in einem schriftlichen 
oder vergleichbar sicheren elektronischen Verfahren erfolgen. 

 
 

§ 5 Präsidium und Referenten 
 
1. Das Präsidium besteht aus dem Präsidenten, vier Vizepräsidenten für die Arbeitsbereiche „Angeln 

und Sport“, „Finanzen“, „Fischereischeinwesen“ und „Tier- und Umweltschutz“ sowie dem Jugendlei-
ter. Diese müssen Mitglieder eines Vereins im LAV sein. Als Vorstand im Sinne des § 26 BGB vertre-
ten der Präsident und die Vizepräsidenten den LAV gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Per-
sonen gemeinsam. 

 

2. Das Präsidium führt unter Beachtung von Rechts- und Satzungsvorschriften, nach Maßgabe von Be-
schlüssen und dem Grundsatz sparsamer Haushaltsführung die Vereinsarbeit, mit Ausnahme der 
Angelegenheiten, die dem Verbandsausschuss oder der Hauptversammlung vorbehalten sind. Neben 
dem Ersatz tatsächlich entstandener Aufwendungen im rechtlich als steuerfrei anerkannten Umfang 
sind Tätigkeitsvergütungen an Präsidiumsmitglieder und für den LAV in sonstiger Weise ehrenamtlich 
Tätige in angemessener Höhe zulässig, deren Höhe die Mitgliederversammlung beschließt. 

 

3. Zur Unterstützung des Präsidiums werden nach Bedarf Referenten gewählt. Arbeitsbereiche können 
insbesondere sein Angeln in Binnengewässern, Angeln in Küstengewässern, Artenschutz / Bruthaus / 
Gewässer / Grundstücke, Casting- und Turnierwurfsport, Förderungen / Spenden / Sponsoring, Öf-
fentlichkeitsarbeit / Internet. Das Präsidium kann bei Bedarf für begrenzte Zeiträume und Inhalte wei-
tere sachkundige Personen mit Aufgaben betrauen und beratende Ausschüsse einsetzen. 

 

4. Ist einem Präsidiumsmitglied oder Referenten vor Ablauf der Amtszeit die weitere Amtsausführung 
nicht mehr möglich hat das Präsidium für diese Dauer das Recht der Ersatzwahl. 

 

5. Präsidiumssitzungen werden von dem Präsidenten mit einer Frist von einer Woche unter Bekanntga-
be der Tagesordnung einberufen. Auf begründetes Verlangen von mindestens drei Präsidiumsmit-
gliedern muss die Einberufung mit gleicher Frist binnen vier Wochen erfolgen. 

 
 

§ 6 Verbandsausschuss 
 
1. Der Verbandsausschuss entscheidet über Angelegenheiten, die ihm die Satzung oder das Präsidium 

zuweist. Er setzt sich zusammen aus den Präsidiumsmitgliedern, den Referenten sowie je einem 
Kreisverbandsvertreter, die jeweils eine Stimme haben. 

 

2. Der Verbandsausschuss wird von dem Präsidenten mit einer Frist von zwei Wochen unter Bekannt-
gabe der Tagesordnung einberufen. Auf begründetes Verlangen von mindestens drei Verbandsaus-
schussmitgliedern muss die Einberufung mit gleicher Frist binnen sechs Wochen erfolgen. 

 
 

§ 7 Hauptversammlung 
 
1. Die Hauptversammlung wird durch den Präsidenten mit einer Ladungsfrist von vier Wochen unter Be-

kanntgabe der Tagesordnung möglichst im ersten Halbjahr als Delegiertenversammlung einberufen. 
Ihr gehören das Präsidium, die Referenten und Vertreter der ordentlichen Mitglieder an. Auf begrün-
detes Verlangen von mindestens einem Drittel der Stimmberechtigten oder aufgrund eines Präsidi-
umsbeschlusses ist mit gleicher Frist eine außerordentliche Versammlung binnen sechs Wochen ein-
zuberufen. 

 

2. Jeder Verein besitzt als ordentliches Mitglied entsprechend der bis zum 31. März für den Jahresbe-
ginn gemeldeten und bezahlten Beiträge für je angefangene 100 Mitglieder eine Stimme, jeder Kreis-
verband insgesamt eine Stimme, die er durch mindestens einen Delegierten desselben Vereins 
wahrnehmen kann. Präsidium und Referenten haben jeweils eine nicht übertragbare Stimme. 

 

3. Der Hauptversammlung obliegt insbesondere: 
 

a. die Entgegennahme der Jahres- und Kassenberichte des LAV und der Jugendgruppe, 
b. die Entlastung des Präsidiums auf Grundlage eines Prüfberichtes, 
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c.  die Genehmigung des Haushaltsplanes; das Präsidium ist berechtigt, in begründeten Fällen dek-
kungsfähige außer- und überplanmäßige Ausgaben bis 5.000 Euro zu beschließen. 

d. die Festsetzung von Jahresbeitrag, Aufnahmeentgelt, Umlagen und sonstigen Zahlungen; eine Umla-
ge darf nur einmal im Geschäftsjahr erhoben werden und das Zweifache des Jahresmitgliedsbeitrags 
nicht übersteigen. 

e. die Wahl des Präsidiums mit Ausnahme des von der Jugendversammlung zu wählenden und von der 
Hauptversammlung zu bestätigenden Jugendleiters, der Referenten und der drei Kassenprüfer. 
Amtszeiten betragen drei Jahre und dauern bis zur satzungsgemäßen Bestellung des nächsten Amts-
inhabers. Sofortige Wiederwahl ist bei den Kassenprüfern nicht zulässig. 

f. die Abwahl eines Präsidiumsmitgliedes oder Referenten im Falle schwerer Verfehlungen nach Ab-
mahnung durch den Verbandsausschuss mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln. 

g. die Aufnahme und Kündigung von Mitgliedschaften in übergeordneten Verbänden 
h. die Beschlussfassung über Anträge, die mindestens sechs Wochen vor der Versammlung eingegan-

gen sein müssen 
i.  die Beschlussfassung über Satzungsänderungen einschließlich des Vereinszweckes mit einer Mehr-

heit von mindestens zwei Dritteln; das Präsidium ist ermächtigt, aus vereins- oder steuerrechtlichen 
Gründen erforderliche redaktionelle Änderungen vorzunehmen. 

j. die Beschlussfassung über die Vereinsauflösung mit einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln. Da-
nach bestellt das Präsidium unverzüglich einen Liquidator. Das nach Tilgung aller Verbindlichkeiten 
zum Zeitpunkt der Auflösung oder bei Wegfall des steuerbegünstigten Vereinszweckes verbleibende 
Vermögen fällt an den Deutschen Angelfischerverband e.V. oder dessen Rechtsnachfolger, zur aus-
schließlichen und unmittelbaren Verwendung für denselben steuerbegünstigten Zweck. 

 
 

§ 8 Jugendgruppe 
 
Die Jugendgruppe führt ein Leben eigener Ordnung und verwaltet sich selbst, vertreten durch einen Ju-
gendvorstand, im Rahmen dieser Satzung und ihrer Jugendordnung, die der Bestätigung durch das Prä-
sidium bedarf. Hierzu gehört die Verwendung des Beitragsaufkommens jugendlicher Mitglieder unter 
Abzug eines Gemeinkostenanteils. Sinn und Zweck der Jugendarbeit ist, Jugendliche zu waidgerechten 
Anglern zu erziehen, staatsbürgerlich zu bilden und im jugendpflegerischen Sinn zu betreuen. Der Ju-
gendleiter berichtet regelmäßig dem Präsidium. 
 
 

§ 9 Geschäftsstelle 
 
Insbesondere zur Unterstützung des Präsidiums bei der Erfüllung seiner Aufgaben, zur Erledigung der 
laufenden Verwaltungsarbeiten sowie zur Rechnungs- und Kassenführung unterhält der LAV eine Ge-
schäftsstelle mit hauptamtlicher Geschäftsführung. Die Geschäftsführung darf an allen Sitzungen und 
Versammlungen beratend teilnehmen, sofern das jeweilige Organ nichts anderes beschließt. 
 
 
 
 
 
 
Die Satzung wurde von der Hauptversammlung am 7. Mai 2023 beschlossen. Sie ersetzt die Fassung 
vom 3. Juni 2018 und trat mit Eintragung in das Vereinsregister am 24. Juli 2023 in Kraft. 


